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FFH-Gebiet DE 1622-391 "Moore der Eider-Treene-Sorge Niederung"
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kartogr./GIS:fachlich:Kartengrundlage:

-
Karte 7.2
- Weitergehende Erhaltungs-
   und Entwicklungsmaßnahmen -

Sonstige Darstellungen

Ergänzungsflächen 

Entwässerungseinrichtung

Bereits durchgeführte Maßnahmen

Entwässerung

Bestehende Verwallung
Bestehender Mönch"T

Bestehender Grabenstau"2

Bestehender Überlauf!=

Weitergehende Erhaltungs- und Entwicklungs-
maßnahmen
Erhalt/Entwicklung von Habitaten für Vogelarten der Moore und Sümpfe

Extensive, z.T. sporadische Beweidung oder Mahd

Erhalt/Entwicklung von Biotopen der offenen Bach-/Flussaue (Tielenau)
Erhalt des offenen artenreichen Feuchtgrünlands durch 
1-2 schürige Mahd bzw. extensive Beweidung
Prüfung von Möglichkeiten zur Entwicklung von offenem, artenreichem 
Feuchtgrünland aus vernässten Grünlandbrachen

Erhalt/Entwicklung botanisch wertvolles Grünland 
1-2 schürige Mahd einer orchideenreichen Feuchtwiese

Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung der Vogelwelt
Schaffung von periodischen Flachwasserbereichen 
mittels regulierbarer Stauanlagen und Grabenaufweitungen (*)

Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt im Extensivgrünland
Unterhaltung, ggfs. Verbesserung und Ergänzung von Elementen 
einer hohen Strukturvielfalt (*)
Restauration (Teilöffnung) von verschütteten Altarmen der Tielenau  (*)

Entwicklung Geest-Moorrandzone
Fortsetzen der Grünlandnutzung, Erhöhung der Strukturvielfalt, z.B.  
durch Anpflanzen linearer Gehölze sowie Anlage kleiner Feldgehölze 
oder Kleingewässer (*)

Sicherung von Flächen für den Naturschutz

Ä Ä Ä Ä Ä

Ä Ä Ä Ä Ä

Ä Ä Ä Ä Ä

Ä Ä Ä Ä

Ä Ä Ä Ä
Flächenankauf, Flächentausch, langfristige Anpachtung, 
oder Abschluss freiwilliger Vereinbarungen

Kontaktbiotop

Deich
Grenze Projektgebiet

0 1.000250 500 750
Meter

Lebensraumtypen (LRT)
LRT 7120 - Degeneriertes Hochmoor
LRT 7140 - Übergangsmoor
LRT 91D0 - Moorwald
LRT 7120, z.T. im Übergang zu LRT 91D0
LRT 3160 - Dystrophes Gewässer
LRT 6410 - Pfeifengras-Streuwiese

(*) Umsetzung auf Eigentumsflächen der Stiftung Naturschutz. 
Eine Umsetzung auf Flächen in privatem Eigentum kann nur nach Abschluss 
freiwilliger Vereinbarungen unter Inanspruchnahme geeigneter Förderinstrumente 
oder nach Ankauf der Flächen für den Naturschutz erfolgen. Erst dann können 
Art, Umfang und Lage der Maßnahmen in einer Detailplanung auf Grundlage 
differenzierter Bestandsaufnahmen bestimmt werden. 


